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1. Zur steuerlichen Behandlung von 

für Anteilsinhaber angeschafften 

bzw hergestellten Immobilien 

 

Immobilien, die von einer Kapitalgesell-

schaft oder einer Privatstiftung zur Über-

lassung an die Gesellschafter/Begünstigte 

angeschafft werden, führen immer wieder 

zu steuerlichen Diskussionen. Nunmehr 

wurden die in Rz 637 und Rz 638 KStR 

enthaltenen Aussagen zur steuerlichen 

Behandlung von für Anteilsinhaber ange-

schaffte bzw hergestellte Immobilien vom 

BMF durch die vorliegende  Information 

für alle offenen Verfahren außer Kraft ge-

setzt.  

 

Die wichtigste Änderung in der Rechtsan-

sicht des BMF betrifft die Eliminierung der 

sogenannten Wurzelausschüttung, welche 

allerdings in der Rechtsprechung des 

VwGH sowieso nie gedeckt war. Nunmehr 

vertritt das BMF – konform zur Rechtspre-

chung des VwGH – die Ansicht, dass eine 

von einer Kapitalgesellschaft oder einer 

Privatstiftung angeschaffte Immobilie 

stets dieser ertragsteuerlich zuzurechnen 

ist.  

 

Eine verdeckte Gewinnausschüttung 

im Zusammenhang mit von Kapitalge-

sellschaften oder Privatstiftungen er-

richteten Gebäuden, die an ihre Ge-

sellschafter oder Begünstigte vermie-

tet werden, kann sich damit lediglich aus 

einer zu geringen oder gar keinen Miete 

ergeben. Wird von der Körperschaft dem 

Anteilseigner oder Begünstigten eine Mie-

te für eine zur Verfügung gestellte Immo-

bilie verrechnet, ist zu untersuchen, ob es 

für die Vermietung derartiger Immobilien 

einen funktionierenden Mietenmarkt 

gibt.  

 

Den Nachweis für einen funktionierenden 

Mietenmarkt hat der Steuerpflichtige zu 

erbringen. Liegt ein solcher vor und ent-

spricht die verrechnete Miete der Markt-

miete, liegt keine verdeckte Ausschüttung 

(Zuwendung) vor. Liegt die verrechnete 

Miete unter der Marktmiete, stellt die Dif-

ferenz zu Marktmiete eine verdeckte Ge-

winnausschüttung dar. Liegt hingegen 

kein funktionierender Mietenmarkt 

vor, ist zu untersuchen, ob eine soge-

nannte Renditemiete bezahlt wird. Diese 

liegt nach Ansicht des VwGH zwischen 3% 

und 5 % der Anschaffungs- bzw Her-

stellungskosten (einschließlich 

Grundstück). Wird diese Renditemiete 

bezahlt, so liegt wiederum keine verdeck-

te Gewinnausschüttung vor. Wird weniger 

als die Renditemiete bezahlt, liegt in der 

Differenz zur Renditemiete eine verdeckte 

Gewinnausschüttung vor. Die Zurechnung 

einer Immobilie zur außerbetrieblichen 

Sphäre einer Kapitalgesellschaft kommt 

nur ausnahmsweise dann in Betracht, 

wenn diese schon ihrer Erscheinung nach 

offensichtlich für die private Nutzung 

durch den Gesellschafter bestimmt ist 

(wie insbesondere bei besonders reprä-

sentativen und luxuriösen Gebäuden, die 

speziell auf die Wohnbedürfnisse des Ge-

sellschafters abstellen). Die Vermietung 

einer derartigen Immobilie ist bei der Ka-

pitalgesellschaft als außerbetriebliche 

Vermietung steuerpflichtig. 

  

Umsatzsteuerlich ist in allen Fällen zu 

prüfen, ob eine unternehmerische Tätig-

keit vorliegt. Liegt die geleistete Miete 

unter 50 % der Markt- oder Renditemiete, 

soll nach Ansicht des BMF die Immobilie 

nicht zum umsatzsteuerlichen Unter-

nehmen gehören. Daher besteht in die-

sen Fällen kein Vorsteuerabzug. Bei Pri-

vatstiftungen vertritt das BMF die Ansicht, 

dass die Überlassung einer Immobilie an 

einen Begünstigten jedenfalls dann keine 

unternehmerische Tätigkeit im umsatz-

steuerlichen Sinn darstellt, wenn die Über-

lassung im Rahmen der Erfüllung des sat-

zungsmäßigen Zwecks erfolgt. 

 

2. E-Mobilität - Förderungen und 

steuerliche Anreize  

 

Für die Jahre 2019 und 2020 sieht das 

zweite E-Mobilitätspaket Förderungen für 

Unternehmer und Private vor. 

 

Das zweite E-Mobilitätsprogramm 2019-

2020 mit einem Volumen von € 93 Mio 

wird vom Bund und von den Autoimpor-

teuren finanziert. Die Abwicklung erfolgt 

über die Kommunalkredit Public Consul-

ting (KPC) und gilt sowohl für Betriebe 
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als auch für Privatpersonen. Die Einrei-

chung für die Förderaktion Elektro-PKW, 

die seit 1.3.2019 online möglich ist, ver-

läuft in einem 2-stufigen Verfahren:  

1) online-Registrierung: binnen 24 

Wochen muss die Lieferung, Bezah-

lung und Zulassung des Fahrzeuges 

sowie die Antragstellung erfolgen. Ist 

das Fahrzeug bereits angemeldet und 

die Rechnung nicht älter als sechs 

Monate, kann die Anmeldung unmit-

telbar nach Registrierung erfolgen. 

 

2) Folgende Unterlagen benötigen Sie für 

die Antragstellung: 

 Rechnung(en) über die Anschaf-

fung des Fahrzeuges 

 das unterfertigte Formular Rech-

nungszusammenstellung 

 Zulassungsbescheinigung 

 im Fall einer Leasingfinanzierung: 

Leasingvertrag inkl. Depotzahlung 

 einen Nachweis über den Einsatz 

von Strom aus 100% erneuerbaren 
Energieträgern 

 Bei Installation einer Wallbox 

(Heimladestation): Rechnung und 

Bestätigung des ausführenden 
Elektroinstallateurs 

 Bei Anschaffung eines intelligenten 

Ladekabels: Rechnung über das in-

telligente Ladekabel 

 

Voraussetzung für die Förderung ist die 

Gewährung eines (festgesetzten) E-

Mobilitätsbonus der Autoimporteure. 

Neben einem entsprechenden Aufkleber, 

der am geförderten PKW angebracht ist, 

gilt es zu beachten, dass die vierjährige 

Behaltedauer und der Nachweis über den 

Bezug von Strom aus ausschließlich er-

neuerbaren Energieträgern stichprobenar-

tig kontrolliert wird. 

 

Förderungen für Privatpersonen  

Gefördert wird die Anschaffung von Elekt-

ro-PKW, E-Mopeds/Motorräder und E-

Transporträder. Voraussetzung ist, dass 

die Fahrzeuge mit aus Strom erneuerba-

ren Energieträgern betrieben werden 

müssen. Hybridfahrzeuge mit Dieselan-

trieb sind ausgeschlossen. Die vollelektri-

sche Reichweite des PKW muss mindes-

tens 50 km betragen. Der Brutto-

Listenpreis (Basismodell ohne Sonderaus-

stattung) des PKW darf € 50.000 nicht 

überschreiten. 

 

 
Bundesförderung für E-Fahrzeug 

€ 1.500 Elektro- und Brennstoffzellen 

€ 750 Plug-In-Hybrid und Range Extender 
+ Reichweitenverlängerer 

€ 500 E-Motorrad 

€ 350 E-Moped 

€ 200 E-Transportrad 

 

 
Bundesförderung für E-Ladestation 

€ 200 Intelligentes Ladekabel 

€ 200 Wallbox (Heimladestation in Ein-
/Zweifamilienhaus 

€ 600 Wallbox in Mehrparteienhaus 

 

 

 

Hinweis: für die Anschaffung reiner 

Elektro-PKWs zur Privatnutzung, die in 

Niederösterreich angemeldet werden, 

gibt es zusätzlich eine Landesförderung 

NÖ bis zu € 1.000! 

 

Förderungen für Betriebe 

Förderungsmittel werden für alle Unter-

nehmen und sonstige unternehmerisch 

tätige Organisationen bereitgestellt. Die 

Förderhöhe ist ident mit jener der Privat-

personen, wobei der Bruttolistenpreis 

€ 60.000 nicht überschreiten darf. 

 

Steuerliche Vorteile: 

Aus steuerlicher Sicht sprechen mehrere 

Gründe für den Umstieg auf Elektromobili-

tät. Neben dem  Entfall der Normver-

brauchsabgabe (NoVA) und der motor-

bezogenen Versicherungssteuer be-

stehen noch folgende Vorteile: 

 

 Vorsteuerabzug für E-PKW bei Unter-

nehmern 

Erwirbt ein Unternehmer ein Elektroauto 

(Co2-Emissionswert von 0g/km), besteht 

seit 2016 die Möglichkeit zum Vorsteuer-

abzug, welcher sowohl die Anschaffungs-

kosten oder die Leasing-Aufwendungen 

als auch die laufenden Betriebskosten um-

fasst. 
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Übersteigt der Anschaffungspreis eines 

Elektroautos € 80.000 inkl USt, entfällt 

die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug zur 

Gänze. Bei Anschaffungskosten zwischen 

€ 40.000 und € 80.000 brutto steht zwar 

der volle Vorsteuerabzug zu, jedoch er-

folgt für den € 40.000 übersteigenden Teil 

im Jahr der Anschaffung eine aliquote Kor-

rektur mittels Aufwandseigenverbrauch. 

Kleinunternehmer oder unecht steuerbe-

freite Unternehmer (zB Ärzte) können 

keine Vorsteuern in Abzug bringen.  

Für die Anschaffung einer betriebseigenen 

Ladestation für Elektroautos steht der 

volle Vorsteuerabzug zu. Die Aufwendun-

gen für Strom als Treibstoff von reinen 

Elektrofahrzeugen sind grundsätzlich in 

voller Höhe vorsteuerabzugsfähig. 

 

 Privatanteile sind zusätzlich zur Lu-

xustangente sowohl umsatzsteuerlich 

als auch ertragsteuerlich zu berücksich-

tigen, beim GmbH- Geschäftsführer gilt 

eine Regelung in Anlehnung an die 

Sachbezugsverordnung für Mitarbeiter 

 

 Kein Sachbezugswert für Mitarbeiter 

Für die Privatnutzung eines Elektro-

Dienstfahrzeuges entfällt der Sachbe-

zug (bei PKW 1,5% oder 2 % der An-

schaffungskosten). Dies führt zu einer 

Einsparung der Lohnnebenkosten beim 

Dienstgeber und einer Erhöhung des Net-

togehalts bei den Mitarbeitern (Reduktion 

der Bemessungsgrundlage max                

€ 960/Monat). Werden private E-

Fahrzeuge beim Arbeitgeber unentgeltlich 

geladen, liegt kein Sachbezug vor. 

 

Eine zusätzliche Ersparnis ergibt sich 

durch Wegfall der motorbezogenen Versi-

cherungssteuer von € 429 pa und eine 

Ersparnis an Treibstoffkosten, da die 

Stromkosten (durchschnittliche kWh € 

0,4) deutlich unter den Benzinkosten lie-

gen.  

 

 

 

 

 

 

3. Familienbeihilfe und Ferienjob:  

Was dürfen Kinder verdienen? 

Spätestens zu Beginn der Schulferien stel-

len sich viele Eltern die Frage, wieviel ihre 

Kinder verdienen dürfen, ohne den An-

spruch auf die Familienbeihilfe und (seit 

heuer) auf den Familienbonus Plus zu ver-

lieren.  

 

Der seit Anfang des Jahres geltende Fami-

lienbonus Plus (monatlich € 125 bzw € 

41,67) setzt den Bezug der Familienbeihil-

fe voraus. Um den Familienbeihilfenan-

spruch nicht zu verlieren, gilt es bei (Feri-

al)Jobs der Kinder Folgendes zu beachten: 

       

 Kinder bis zur Vollendung des 19. 

Lebensjahrs dürfen ganzjährig be-

liebig viel verdienen. 

 

 Kinder über 19 Jahre sollten ein nach 

dem laufenden Einkommensteuertarif 

zu versteuerndes Jahreseinkommen 

(nach Abzug der Sozialversicherungs-

beiträge, Werbungskosten, Sonderaus-

gaben und außergewöhnlichen Belas-

tungen) von € 10.000 nicht über-

schreiten. Andernfalls wird die Famili-

enbeihilfe um den übersteigenden Be-

trag gekürzt und ist zurückzuzahlen. 

Solange der Anspruch auf FBH aufrecht 

bleibt, hat dies keine Auswirkung auf 

den Familienbonus Plus. 

 

Hinweis: Seit Beginn dieses Jahres sind 

Kosten für die Betreuung der Kinder auch 

während der Sommermonate steuerlich 

nicht mehr abzugsfähig, da diese Aufwen-

dungen in den Familienbonus Plus einge-

rechnet wurden. 

 

In folgenden Fällen darf auf die Einrei-

chung einer Einkommensteuererklä-

rung nicht vergessen werden: 

 

 Allgemein bekannt ist, dass bis zur 

Geringfügigkeitsgrenze von monat-

lich € 446,81 (Wert 2019) weder Ein-

kommensteuer noch Dienstnehmer-

Sozialversicherungsbeiträge anfallen. 

Bestehen allerdings zwei oder mehrere 

geringfügige Beschäftigungen nebenei-

nander, dann kommt es zu einer 

Pflichtveranlagung zur Einkommens-

teuer, sofern das zu veranlagende Ein-

kommen mehr als € 12.000 beträgt. 
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 Bei (Ferial)Jobs in Form von Werkver-

trägen oder freien Dienstverträgen, 

bei denen vom Auftraggeber kein Lohn-

steuerabzug vorgenommen wird, muss 

ab einem Jahreseinkommen von € 

11.000 eine Einkommensteuererklä-

rung abgegeben werden.  

 

Hinweis: Für die Beurteilung, ob Familien-

beihilfe und Familienbonus Plus zustehen, 

sind sämtliche der Einkommensteuer un-

terliegenden Einkünfte heranzuziehen. 

Daher sind beispielsweise auch Vermie-

tungseinkünfte oder Sonstige Einkünfte zu 

berücksichtigen. Außer Ansatz bleiben 

Lehrlingsentschädigungen, Waisenpensio-

nen sowie endbesteuerte Einkünfte. 

 
 

4. Höchstgerichtliche Entscheidun-

gen im Bereich der Immobilienbe-

steuerung 

 

 Nachträgliche Gebäudeerrichtung 

auf einem Grundstück des Altver-

mögens 

 

Der VwGH hat jüngst entschieden, dass 

durch die Errichtung eines Gebäudes auf 

einem eigenen Grundstück aus Sicht des § 

30 EStG kein neues Wirtschaftsgut 

entsteht. Demnach laufe die Spekulati-

onsfrist ab dem Tag der Anschaffung 

des Grundstücks. War das Grundstück 

am 31.3.2012 nicht mehr steuerverfan-

gen, schadet auch die nachträgliche 

Gebäudeerrichtung (auch wenn die Er-

richtung erst kurze Zeit vor der Veräuße-

rung erfolgt sein soll) der Einstufung als 

Altvermögen nicht. Dieses Judikat steht 

im Widerspruch zur Rechtsansicht des 

BMF in Rz 6654 EStR, wonach seit dem 

In-Kraft-Treten des 1. Stabilitätsgesetzes 

2012 die Einheitstheorie auf bebaute 

Grundstücke nicht mehr anzuwenden sei. 

Der umgekehrte Fall, in dem zuerst das 

Gebäude als Superädifikat oder im Rah-

men eines Baurechts erworben und erst 

später das Grundstück dazugekauft wur-

de, wurde bislang vom VwGH noch nicht 

judiziert. In Rz 6654 EStR wird dazu die 

Ansicht vertreten, dass ein Superädifikat 

ein selbstständiges Wirtschaftsgut darstel-

le und es demnach sowohl bei der An-

schaffung als auch bei der Veräußerung 

vom zugehörigen Grundstück getrennt zu 

beurteilen sei. 

 

 Kein neuer Mietvertrag bei Über-

gang der Mieterstellung durch 

Verschmelzung 

 

Der VwGH hat sehr rasch das BFG-Judikat 

vom 6.6.2018 bestätigt. Den Ausführun-

gen des VwGH zufolge stellt der mit dem 

Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzte 

Mietvertrag nach einer Verschmelzung 

kein neues Bestandverhältnis iSd § 28 

Abs 38 UStG dar. Der VwGH hat seine 

Aussage im konkreten Fall auf Verschmel-

zungen bezogen, mit denen stets eine 

Gesamtrechtsnachfolge verbunden ist. Es 

ist wohl davon auszugehen, dass die Aus-

sagen des VwGH auch für andere Vermie-

ter- oder Mieterwechsel durch Gesamt-

rechtsnachfolge gelten werden. Darunter 

fallen jedenfalls Spaltungen nach dem 

SpaltG, Umwandlungen nach dem UmwG 

und Anwachsungen nach § 142 UGB. Eine 

Umwandlung einer GesbR in eine OG oder 

KG nach § 1206 ABGB dürfte wohl auch 

unter die nunmehrige Rechtsansicht des 

VwGH fallen, da diese im Wege der Ge-

samtrechtsnachfolge erfolgt. Ob gesetzlich 

aufgezwungene Mieterwechsel nach § 12a 

MRG, bei denen Einzelrechtsnachfolge 

vorliegt, auch von der gegenständlichen 

Rechtsprechung des VwGH umfasst sind, 

bleibt allerdings fraglich. Gleiches gilt für 

Vermieterwechsel durch Verkauf der Be-

standsache. Anwendbar könnte die neue 

Judikatur allerdings auf Vermieter- oder 

Mieterwechsel im Rahmen von Erbfällen 

sein, insoweit dort Gesamtrechtsnachfolge 

vorliegt. 

 

 Hauptwohnsitzbefreiung bei nur 

vorübergehender Abmeldung des 

Hauptwohnsitzes 

 

Der VwGH musste vor kurzem beurteilen, 

ob für die Hauptwohnsitzbefreiung von der 

Immo-ESt ein durchgehender zweijähriger 

Hauptwohnsitz vor dem Verkauf erforder-

lich ist. Im zugrundeliegenden Sachverhalt 

hatte der Eigentümer einer Eigentums-

wohnung, in der er seinen Hauptwohnsitz 

hatte, im Zuge seines Scheidungsverfah-

rens für eine kurze Zeit (etwas mehr als 

ein Monat) den Hauptwohnsitz in der Ei-

gentumswohnung abgemeldet und dort 
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nur einen Zweitwohnsitz gemeldet. Im 

Verfahren argumentierte der Eigentümer, 

dass er seinen Hauptwohnsitz in der ge-

genständlichen Wohnung eigentlich nie 

aufgegeben hätte, weil seine beiden Kin-

der durchgehend in der Wohnung gewohnt 

hätten. Er sei lediglich kurzfristig zu sei-

nem Vater gezogen.  

 

Nach Ansicht des VwGH sei es im konkre-

ten Fall entscheidend, ob der Revisions-

werber weiterhin in der gegenständlichen 

Wohnung einen Wohnsitz iSd § 26 BAO 

inne hatte und zudem, ob er weiterhin 

die engeren persönlichen und wirt-

schaftlichen Beziehungen zu dieser 

Wohnung hatte, auch wenn eine tatsäch-

liche Benützung der Wohnung nicht (un-

unterbrochen) erfolgte. Der Hauptwohn-

sitz-Meldung komme in diesem Zusam-

menhang keine materiellrechtliche Bedeu-

tung zu. In Zweifelsfällen kann die polizei-

liche An- und Abmeldung aber als Indiz 

dienen. Im fortgesetzten Verfahren wird 

zu klären sein, zu welchem Wohnsitz letzt-

lich die engeren persönlichen und wirt-

schaftlichen Beziehungen bestanden ha-

ben. Im Grunde hält der VwGH aber auch 

mit dieser Entscheidung an dem Erfor-

dernis des durchgehenden zweijähri-

gen Hauptwohnsitzes für die Haupt-

wohnsitzbefreiung fest. 

 

 

5. Abgabenrechtliche / Arbeitsrecht-

lich Punkte in Kurzform 

 

 Abzugsbeschränkungen bei aus-

ländischer Krankenversicherung 

In einem neuen Erkenntnis hat der VwGH 

erstmals festgehalten, dass Beiträge zu 

einer Krankenversicherung aufgrund einer 

ausländischen gesetzlichen Versiche-

rungspflicht nur insoweit als Werbungs-

kosten abzugsfähig sind, als sie die öster-

reichische Höchstbeitragsgrundlage nicht 

übersteigen. Er legt dabei die Bestimmung 

des § 16 Abs 1 Z 4 lit f EStG aus, wonach 

nur solche Beiträge zu einer ausländi-

schen Pflichtversicherung abzugsfä-

hig sind, die einer inländischen ge-

setzlichen Sozialversicherung ent-

sprechen. Denn nach Ansicht des VwGH 

sind höhere Beiträge zu ausländischen 

Pflichtversicherungen im Allgemeinen mit 

höheren Leistungen verknüpft.  

 

 Bonitätsprüfung bei Gesellschaf-

terdarlehen 

Für die Frage, ob "Entnahmen" des 

GmbH-Gesellschafters über das Verrech-

nungskonto verdeckte Ausschüttungen 

sein könnten, ist die Bonität des Gesell-

schafters von entscheidender Bedeutung. 

Der VwGH hat in einer kürzlich ergange-

nen Entscheidung festgehalten, dass bei 

der Bonitätsprüfung auch der Verkehrs-

wert der Beteiligung an der GmbH mit zu 

berücksichtigen ist.  

 Karfreitagsregelung 

Nachdem der EuGH bekanntlich die  bis-

herige Karfreitagsregelung (bezahlter Fei-

ertag für einzelne Religionsgruppen; die 

Angehörigen der Evangelischen Kirche AB 

und HB, Altkatholischen Kirche sowie der 

Evangelisch-Methodistischen Kirche) als 

gleichheitswidrig eingestuft hat, wurde 

vom Gesetzgeber der „persönliche Feier-

tag“ als neuer Rechtsanspruch für alle 

Arbeitnehmer eingeführt. 

Der Arbeitnehmer kann den Zeitpunkt 

eines Urlaubstages einseitig selbst be-

stimmen, ohne dass er dabei an die Zu-

stimmung des Arbeitgebers gebunden ist. 

Diese Regelung gilt ein Mal pro Urlaubs-

jahr. Folgendes ist dabei jedoch zu beach-

ten: Der persönliche Feiertag kann an 

jedem beliebigen Tag gewählt werden 

und ist nicht auf den Karfreitag an 

sich beschränkt. 

 

 Es handelt sich dabei um keinen zu-

sätzlichen Urlaubstag, es wird lediglich 

im Rahmen des bestehenden Urlaubs-

anspruchs ein einseitig wählbarer Ur-

laubstag als persönlicher Feiertag be-

stimmt. Alle anderen Urlaubstage sind 

weiterhin im Einvernehmen mit dem 

Arbeitgeber festzulegen. 

 Pro Urlaubsjahr (das nicht zwangsläufig 

dem Kalenderjahr entspricht, sondern 

in der Regel mit dem Eintrittsdatum 

beginnt) kann ein einziger Tag ausge-

wählt werden. 

 Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber 

die Wahl des Tages mindestens 3 Mo-

nate vorher schriftlich bekanntzugeben. 
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 In den ersten 3 Monaten nach Inkraft-

treten der neuen Bestimmungen kann 

der persönliche Feiertag unter Einhal-

tung einer Frist von 2 Wochen vorher 

bekanntgegeben werden.  

 Sollte der persönliche Feiertag in einem 

Jahr nicht in Anspruch genommen wer-

den, erlischt dieses Recht. Ein Ansam-

meln von persönlichen Feiertagen für 

die Folgejahre ist somit ausgeschlos-

sen. 

 Sollte der Arbeitnehmer aufgrund des 

Ersuchens des Arbeitgebers freiwillig an 

seinem persönlichen Feiertag dennoch 

arbeiten, so erhält er zusätzlich zum 

Urlaubsentgelt (gemäß Ausfallsprinzip) 

das Entgelt für die geleistete Arbeit, al-

so das doppelte Entgelt. Mit diesem fi-

nanziellen Zusatzanspruch ist der per-

sönliche Feiertag konsumiert, der Ur-

laubstag wird aber nicht verbraucht. 

Beachten Sie aber, dass der Arbeitge-

ber die Arbeitspflicht zulasten des Ar-

beitnehmers nicht einseitig anordnen 

kann. Dies kann insbesondere bei Un-

terschreiten der betrieblich notwendi-

gen Mindestbelegschaftsanzahl zu or-

ganisatorischen Schwierigkeiten auf 

Arbeitgeberseite führen. Die neue ge-

setzliche Regelung sieht zudem 

vor, dass jene kollektivvertraglichen 

Normen unwirksam sind, die religiös 

motivierte Sonderregelungen für den 

Karfreitag vorsehen. 

 

 A1-Bescheinigungen bei Dienstrei-

sen von Arbeitnehmern ins Ausland  

Beispiel: Ein hochrangiger Manager aus 

dem EU-Ausland  ist auf einer mehrtägi-

gen Dienstreise in  Österreich bei einem 

Kunden. Im Zuge der Kontrolle der Fi-

nanzpolizei beim österreichischen Unter-

nehmen kann weder eine sog. A1-

Bescheinigung noch eine ZKO-Meldung 

vorgelegt werden. Es wird ein Verfahren 

nach dem Lohn- und Sozialdumping-

Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) eingeleitet. 

Der Strafrahmen reicht von € 1.000 –       
€ 10.000! 

In der Sozialversicherung gilt (weltweit) 

grundsätzlich das Territorialitätsprinzip. 

Grundsätzlich muss deshalb für eine Be-

schäftigung, die beispielsweise in 

Deutschland ausgeübt wird, auch nach 

deutschem Recht Sozialversicherung be-

zahlt werden. Dabei spielen der Wohnort 

des Arbeitnehmers und der Firmensitz des 

Arbeitgebers regelmäßig keine Rolle. Aus-

nahmen von dieser Regelung müssen mit-

tels sogenannter A1-Bescheinigung belegt 
werden. 

Werden Arbeitnehmer vorübergehend 

für ihren Arbeitgeber im Ausland tä-

tig, wird mittels A1-Bescheinigung der 

Nachweis geführt, dass der Arbeitnehmer 

in Österreich sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigt ist und eine Erfas-

sung im Ausland nicht erforderlich ist. 

Die A1-Bescheinigung ist nicht nur in den 

Fällen notwendig, in denen der Mitarbeiter 

zur Durchführung eines Projektes im Aus-

land eingesetzt wird. Jeder beruflich 

bedingte Grenzübertritt, also zB auch 

die Teilnahme an Konferenzen oder Semi-

naren, erfordert die Mitführung einer 

A1-Bescheinigung. In einigen europäi-

schen Ländern wird die fehlende A1-

Bescheinigung mit Sanktionen und Buß-

geldern bestraft. Möglich sind Geldstrafen 

von bis zu € 20.000 pro Fall. 

In den Mitgliedstaaten der EU/des EWR 

und in der Schweiz  ist die Mitführung der 

A1-Bescheinigung jedenfalls gesetzlich 

vorgeschrieben. 

http://www.essl-stb.at/

